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Der Landrat 

 
 
 
 
 

Beschlussvorlage 
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Kämmereiamt / Schulen und Sport  
Datum 

22.03.2017 
Drucksachen-Nr. 

2017/079 

 

 Beratungsfolge  Sitzungsart Sitzungstermin/e  

Kultur- und Schulausschuss öffentlich 03.04.2017 

 
 

 

Tagesordnungspunkt 2 

Regionale Schulentwicklungsplanung; 

Anhörung des Landkreises Konstanz nach § 30 c Schulgesetz 

hier: Beschulung der Fachstufe für Maler und Lackierer des Schwarzwald-Baar-

Kreises am Berufsschulzentrum Radolfzell ab dem Schuljahr 2018/19 

 

 
Beschlussvorschlag 

1. Im Rahmen der Anhörung nach § 30 c Schulgesetz stimmt der Landkreis Konstanz 
als Betroffener der Verlegung der Beschulung der Fachstufe für Maler und Lackie-
rer des Schwarzwald-Baar-Kreises an das Berufsschulzentrum Radolfzell ab dem 
Schuljahr 2018/19 zu. 

2. Die Verlegung soll sukzessive erfolgen. 

 

 

 



Seite 2 

Sachverhalt 

Die Beschulung der Maler und Lackierer (Berufsfeld Farbtechnik und Raumgestaltung) wird 
nach der erfolgten Zustimmung des Kreistags zum Schuljahr 2017/18 von der Zeppelin-
Gewerbeschule Konstanz an das Berufsschulzentrum Radolfzell verlegt. Im Zuge des dorti-
gen Neubaus wurde auch eine Werkstatt für die Maler und Lackierer erstellt.  

In der Vergangenheit wurde mit dem Regierungspräsidium Freiburg sowie den Landkreisen 
Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen (Arbeitskreis „Ost“) wiederholt über die Beschu-
lung des Berufsfeldes Farbtechnik und Raumgestaltung diskutiert.  

In Südbaden gibt es derzeit sechs Standorte. Um Standorte in Zukunft stabil halten zu kön-
nen, effiziente Klassen zu bilden und Ressourcen bestmöglich zu nutzen, war man sich da-
rüber einig, dass Standorte zusammengelegt werden müssen.  

Radolfzell wurde von den Beteiligten mit seiner neuen Werkstatt und guten Verkehrsanbin-
dungen als mittel- und langfristig stabiler Standort gesehen. Der Landkreis Schwarzwald-
Baar hat sich daher dazu entschlossen, die Auszubildenden des zweiten und dritten Ausbil-
dungsjahres (Fachstufe) am Schulstandort Donaueschingen ab dem Schuljahr 2018/19 am 
Berufsschulzentrum Radolfzell beschulen zu lassen.  

Hierzu muss der Schwarzwald-Baar-Kreis einen entsprechenden Antrag beim Regierungs-
präsidium Freiburg stellen. Zuvor ist eine regionale Schulentwicklungsplanung durchzuführen 
und die Betroffenen sind anzuhören, so auch der Landkreis Konstanz als Schulträger des 
Berufsschulzentrums Radolfzell.  

Eine entsprechende Anfrage des Schwarzwald-Baar-Kreises vom 02.03.2017 liegt vor (An-
lage 1).  

Das Berufsschulzentrum Radolfzell unterstützt die vorgesehene schulorganisatorische Maß-
nahme. Der Landkreis Konstanz hat in Radolfzell erhebliche Mittel in die neue Farbwerkstatt 
investiert. Ohne Bedenken können mehr Auszubildende aufgenommen und die Werkstatt 
besser ausgelastet werden. Die Maßnahme dient auch zur Stärkung dieser Schulart am Be-
rufsschulzentrum Radolfzell. 

 

 

 
Finanzielle Auswirkungen 

Die notwendige Ausstattung wird vom Schulbudget des Berufsschulzentrums Radolfzell be-

reitgestellt.  

 

 
Anlagen 

Anlage 1 – Schreiben des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis vom 02.03.2017 
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